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RS UVS Niederösterreich 1992/01/30
Senat-MD-91-090

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1992

Rechtssatz

Wird ein Überholmanöver vor dem Überholverbotsbereich begonnen und zeigt der "Voranzeiger für das Einordnen",

daß eine Linksabbiegespur vorhanden ist, kann darauf vertraut werden, daß zum Zeitpunkt der Begegnung mit dem

Gegenverkehr im Kreuzungsbereich ausreichend Platz ist.

Eine Erkennbarkeit eines Gefährden- oder Behindernkönnens liegt daher nicht vor, zumal die Richtungsfahrbahn des

Beschuldigten, auf welcher sich dieser zum Zeitpunkt der Begegnung mit dem Gegenverkehr bewegte, von dem

Gegenverkehr durch eine Sperrlinie getrennt war.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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